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Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Tommy Tabor und Carsten Ubbelohde (AfD)

vom 5. November 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 7. November 2024)

zum Thema:

Qualifikation von Ärzten bei der Einschulungsuntersuchung

und Antwort vom 19. November 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Nov. 2024)



Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege

Herrn Abgeordneten Tommy Tabor (AfD) und

Herrn Abgeordneten Carsten Ubbelohde (AfD)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/20811
vom 5. November 2024
über Qualifikation von Ärzten bei der Einschulungsuntersuchung
_______________________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Ärztinnen und Ärzte stehen in den Kinder- und Jugenddiensten der örtlichen Gesundheitsämter
für Einschulungsuntersuchungen zur Verfügung?

Zu 1.:

Die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, die in den Kinder- und Jugenddiensten der örtlichen
Gesundheitsämter für Einschulungsuntersuchungen zur Verfügung stehen, sind in der
folgenden Übersicht dargestellt; der Bezirk Lichtenberg hat innerhalb der Rückmeldefrist
keine Informationen zur Verfügung gestellt:

Bezirk Einschulungsuntersuchungen: Anzahl der besetzten Stellen

Charlottenburg-
Wilmersdorf
(CW)

6,3
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Friedrichshain-
Kreuzberg (FK)

9,08

Marzahn-
Hellersdorf (MH)

8

Mitte (Mi) 9
Neukölln (Ne) 17
Pankow (Pa) 7,84
Reinickendorf
(Re)

11

Spandau (Sp) 10
Steglitz-
Zehlendorf (SZ)

8,39

Treptow-
Köpenick (TK)

9

Tempelhof-
Schöneberg (TS)

11,5

2. Wie viele Arztstellen und Stellen für medizinische Fachangestellte sind in den Bezirken für
Einschulungsuntersuchungen zurzeit nicht besetzt?

Zu 2.:

Die Anzahl der Arztstellen und Stellen für medizinische Fachangestellte, die in den Bezirken
für Einschulungsuntersuchungen zurzeit nicht besetzt sind, werden in der folgenden
Übersicht dargestellt; der Bezirk Lichtenberg hat innerhalb der Rückmeldefrist keine
Informationen zur Verfügung gestellt:

Bezirk

Einschulungsuntersuchungen: Anzahl der nicht besetzten
Stellen

Ärztinnen und Ärzte MFA

CW 2 1
FK 0 0
MH 0 2 (1, ab 1.1.2025 )
Mi 1 1
Ne 1 (0, ab 1.1.2025) 0
Pa 3,16 1,33
Re 0 1
Sp 3,4 0,7
SZ 0 0
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TK 2 (1, ab 1.1.2025) 0
TS 4,6 3,1

3. Über welche besonderen Qualifikationen müssen Ärztinnen und Ärzte und andere Fachkräfte für ihren
Einsatz bei Einschulungsuntersuchungen verfügen?

Zu 3.:

Die besonderen Qualifikationen, die Ärztinnen und Ärzte und andere Fachkräfte für ihren
Einsatz bei Einschulungsuntersuchungen verfügen müssen, sind in der folgenden Übersicht
dargestellt; der Bezirk Lichtenberg hat innerhalb der Rückmeldefrist keine Informationen
zur Verfügung gestellt:

Bezirk Besondere Qualifikationen

Ärztinnen und Ärzte MFA

CW  Facharztanerkennung
 Entwicklungsdiagnostik
 Sozialpädagogik

FK  Approbation als Ärztin bzw. Arzt
 Fachärztin bzw. Facharzt für

Kinderheilkunde oder für Kinder- und
Jugendmedizin

 einschlägige Kenntnisse und
Erfahrungen auf dem Gebiet der
Kinder- und Jugendmedizin

 Ausbildung

MH  Schulung für die Durchführung der
Untersuchung

 Schulung für die
Durchführung der
Untersuchung

Mi  Fachärztin bzw. Facharzt für Pädiatrie
 Weiterbildung für Ärztinnen und Ärzte

ohne Facharztausbildung
Ne  Fachärztin bzw. Facharzt für Kinder-

und Jugendmedizin
 Ärztin oder Arzt mit Berufserfahrung in

der Pädiatrie

 Ausbildung
 Abgeschlossene

Ausbildung als
Arzthelferin bzw.
Arzthelfer

Pa  Approbation als Ärztin bzw. Arzt
 Fachärztin bzw. Facharzt für Kinder-

und Jugendmedizin
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 Nachweis einschlägiger mehrjähriger
Berufserfahrung

 Weiterbildung
Re  mehrjährige praktische

Berufserfahrung in der Pädiatrie
 Fachärztin bzw. Facharzt für Pädiatrie

Sp  Fachärztin bzw. Facharzt für Kinder-
und Jugendmedizin

 Weiterbildung zur Fachärztin bzw.
Facharzt

 mehrjährige Erfahrung in der
Kinderheilkunde

 Ausbildung
 vergleichbaren

Abschluss (z.B.
Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger

SZ  Ein abgeschlossenes Medizinstudium
 Approbation als Ärztin bzw. Arzt

TK  Screening (S-ENS und SOPESS)
TS  Approbation als Ärztin bzw. Arzt

 Fachärztin bzw. Facharzt für Kinder-
und Jugendmedizin

 Weiterbildung zum FA für Kinder- und
Jugendmedizin

 Erfahrung auf dem Fachgebiet

4. Welche Ausnahmen für Nicht-Muttersprachler bei Ärztinnen und Ärzte der deutschen Sprache gibt es
zur Mindestsprachanforderung vom Sprachniveau B2? Unter welchen Voraussetzungen und in welchen
Bezirken wird davon zurzeit Gebrauch gemacht?

Zu 4.:

Die meldenden Bezirke machen keine Ausnahmen von der Mindestanforderung des
Sprachniveaus B2.

Berlin, den 19. November 2024

In Vertretung
Ellen Haußdörfer
Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege


